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Anlass für die Bischofskonferenz und das ZdK, im März 2019 einen „verbindlichen Synodalen 
Weg" zu initiieren, war es, nach dem Missbrauchsskandal Vertrauen bei den Gläubigen und in 
der Gesellschaft zurückzugewinnen und genauer nach den systemischen Ursachen des 
Missbrauchs in der katholischen Kirche zu fragen. So entstand der Synodale Weg, deren 
Synodalversammlung am 1. Dez. 2019 die Arbeit aufnahm und im März 2023 endete. In vier 
Synodalforen beschäftigten sich die Delegierten mit unterschiedlichen Themen. 

1. Macht und Gewaltenteilung

Ähnlich wie in der Synodalversammlung sollte auf allen Ebenen (Bischofskonferenz, Diözese und 
Pfarrei) ein Mitbestimmungsgremium mit Entscheidungsbefugnissen eingerichtet werden. Dies 
wurde zwar durch ein „Nein" aus dem Vatikan zunächst verhindert, doch folgte auch das Bistum 
Münster der Empfehlung der Synodalversammlung und stattete den Diözesanrat des Bistums 
Münster mit wesentlichen Befugnissen aus, ähnlich einer Synodalversammlung. Damit hat das 
aus Klerikern und Lai:innen bestehende Gremium eine Mitwirkungsmöglichkeit in den Bereichen 
pastorale Planungs- und Zukunftsperspektiven, grundlegende Finanzentscheidungen sowie 
Veränderungen bei der Personalplanung und Personalentwicklung. Allerdings bleibt, wie vom 
Vatikan gefordert, die Letztentscheidung immer beim Bischof von Münster.

Das Kolpingwerk Diözesanverband Münster begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich und 

fordert den Bischof von Münster Dr. Felix Genn auf, sich weiterhin für eine tatsächliche 

Entscheidungsbefugnis eines gewählten Gremiums (Lai:innen und Kleriker) in den 

wesentlichen Angelegenheiten des Bistums einzusetzen. 

2. Priesterliche Existenz heute

In diesem Synodalforum wurden unter anderem verschiedene Präventionsmaßnahmen 
sexualisierter Gewalt an Schutzbefohlenen erarbeitet. Hier sieht das Kolpingwerk das Bistum 
Münster grundsätzlich auf einen guten Weg. Dennoch gibt es Entwicklungspotential:

Wie wird mit Priestern, Diakonen, Ordensleuten oder hauptamtlich in der Seelsorge Tätigen 
umgegangen, gegen die von der Staatsanwaltschaft ermittelt wird, aber noch kein Verfahren 
eröffnet wurde? Das Kolpingwerk empfiehlt hier dringend eine verbindliche und 

transparente Vorgehensweise, damit sich Schutzbefohlene in allen kirchlichen 

Gruppierungen und Veranstaltungen sicher fühlen können. Moralisch stellt das 

Kolpingwerk DV Münster die schützende Verantwortung über die selbstverständlich 

geltende rechtsstaatliche Aussage: ,,Im Zweifel für den/die Angeklagte:n". 






